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Unterrichtung 
durch den Bundesrat 

Viertes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
- Drucksachen 13/4796, 13/9856 - 

hier: Anrufung des Vermittlungsausschusses 

Der Bundesrat hat in seiner 722. Sitzung am 6. März 
1998 beschlossen, zu dem vom Deutschen Bundes-
tag am 12. Februar 1998 verabschiedeten Gesetz 
zu verlangen, daß der Vermittlungsausschuß gemäß 
Artikel 77 Abs. 2 des Grundgesetzes aus folgendem 
Grund einberufen wird: 

Zu Artikel 1 Nr. 4a - neu - (§ 87 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und 4- neu -, Satz 2 UrhG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 4 folgende Nummer 4 a 
einzufügen: 

,4 a. § 87 c Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

bb) Es wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. zum eigenen Gebrauch für staatliche 
Prüfungen in Schulen, Hochschulen, 
in nichtgewerblichen Einrichtungen 
der Aus- und Weiterbildung sowie in 
der Berufsbildung in der erf order

-

lichen  Anzahl. " 

b) In Satz 2 wird die Angabe „2 und 3" durch 
die Angabe „ 2 bis 4" ersetzt.' 

Begründung 

§ 87 c UrhG ist durch Artikel 7 Nr. 6 des Infor-
mations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes 
vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1870) mit Wirkung 
vom 1. Januar 1998 in das Urheberrechtsgesetz 
eingefügt worden. Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 die

-

ser Vorschrift stellt zwar die Vervielfältigung 
wesentlicher Teile einer Datenbank zum Schul-
gebrauch vom Ausschließlichkeitsrecht des Da-
tenbankherstellers frei, nicht aber eine Verviel-
fältigung für Prüfungszwecke. Gegen diese Be-
grenzung der Freistellung hat der Bundesrat 
sich schon bei der Verabschiedung des Infor-
mations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes 
gewandt (BR-Drucksache 420/1/97 und 420/97 
- Beschluß -). 

Es ist notwendig, die Vervielfältigung wesentli-
cher Teile einer Datenbank auch für Prüfungs-
zwecke zuzulassen, weil die Verwendung be-
stimmter Materialien im Unterricht nicht sinn-
voll ist, wenn sie nicht auch in der Prüfung ver-
wendet werden dürfen. Wegen dieses Zusam-
menhangs zwischen Unterricht und Prüfung 
kann angenommen werden, daß eine entspre-
chende Regelung von der in Artikel 9 Buch-
stabe b der Richtlinie benutzten Formulierung 
„Veranschaulichung des Unterrichts" mit abge-
deckt ist. Es wäre nicht verständlich, wenn im 
Hinblick auf urheberrechtlich geschützte Werke 
Vervielfältigungen zu Prüfungszwecken gemäß 
§ 53 Abs. 3 Nr. 3 UrhG zulässig wären, im Hin-
blick auf das Schutzrecht sui generis Vervielfäl-
tigungen aber nicht möglich wären. 

Würde die Ausnahme nicht entsprechend aus-
gedehnt, müßte entweder auf die Verwendung 
von Datenbanken zu Prüfungszwecken verzich-
tet werden, oder es müßten entsprechende 
Rechte gegen Entgelt erworben werden. Die 
Zahlung eines Entgelts ginge zu Lasten der 
Haushalte von Ländern und Kommunen. Dies 
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ist bei der gegenwärtigen Belastung der öffent-
lichen Haushalte schlechterdings nicht vertret-
bar. Andererseits ist den Datenbankherstellern 
ein Verzicht auf eine solche denkbare zusätz-
liche Einnahme durchaus zumutbar. Es handelt 
sich um einen schmalen Bereich der insgesamt 
in Betracht kommenden Nutzung von Daten-
banken und um eine im öffentlichen Interesse 
liegende Nutzung. 

Wenn eine neue Nummer 4 angefügt wird, ist es 
geboten, daß auch insoweit die Verpflichtung 
zur Quellenangabe nach Satz 2 gilt. 

Zum Informations- und Kommunikationsdien-
ste-Gesetz hatten der Rechtsausschuß und der 
Ausschuß für Kulturfragen dem Bundesrat emp-
fohlen, für den Fall, daß der Vermittlungsaus-
schuß aus anderen Gründen einberufen würde, 

ihn auch zu § 87 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 UrhG 
anzurufen (BR-Drucksache 420/1/97, Abschnitt 
B 4). Der Bundesrat hat seinerzeit von der Anru-
fung nur deshalb abgesehen, weil er das gleich-
zeitige Inkrafttreten dieses Gesetzes und des 
Mediendienste-Staatsvertrages zum 1. August 
1997 nicht unmöglich machen wollte (BR

-

Drucksache 420/97 - Beschluß -), hat aber zu-
gleich die Bundesregierung aufgefordert, auf 
Beseitigung der bestehenden Mängel hinzuwir-
ken. Hinsichtlich des Urheberrechts hat er sich 
dafür ausgesprochen, die notwendigen Ände-
rungen im Rahmen des Vierten Gesetzes zur 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes zu ver-
wirklichen. Da der Gesetzesbeschluß dieses An-
liegen nicht berücksichtigt, ist nunmehr die An-
rufung des Vermittlungsausschusses erforder-
lich. 

 


